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BERN – Nach dem ersten runden Tisch zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen 
vom 11. November 2024 hat am 27. Mai 2025 unter der Leitung von Bundesrätin 
Baume-Schneider der zweite runde Tisch stattgefunden. Teilgenommen haben 
erneut Vertreter der Kantone (GDK), der Ärzteschaft (FMH), der Spitäler (H+), der 
Krankenkassen (prio.swiss), der Pharmaindustrie (scienceindustries), der Patienten-
organisationen, der Wissenschaft sowie des Preisüberwachers. 

Die Mitglieder des runden Tisches informierten sich über den 
Stand der Arbeiten der Expertengruppe und diskutierten 

verschiedene Massnahmenvorschläge. Entscheide wer-
den dann am dritten runden Tisch im Herbst ge-

troffen.
Ziel des runden Tisches ist es, neue kurz- 

und mittelfristig umsetzbare Massnahmen 
zu entwickeln, um den Anstieg der Gesund-
heitskosten zu bremsen, die Zusammen-
arbeit zwischen den Akteuren zu fördern 
und sie stärker in die Überlegungen zu lau-
fenden Reformen einzubeziehen. Eine Exper-
tengruppe bereitet die Massnahmen in der 

Zeit zwischen den Sitzungen des runden 
Tisches vor.

Die Mitglieder des runden Tisches 
haben festgestellt, dass die Arbeiten 
der Expertengruppe plangemäss vo-

ranschreiten. Diese ist derzeit intensiv mit der Erarbeitung konkreter Massnahmen 
beschäftigt, die anlässlich des dritten runden Tisches Ende Oktober 2025 verab-
schiedet werden sollen. Die Mitglieder haben eine erste Auswahl konkreter Mass-
nahmenvorschläge diskutiert und so die Eckwerte der Massnahmen konkretisiert. 
Die Mitglieder bekräftigten das Ziel, ab 2026 jährlich rund 300 Millionen Franken 
bei den Kosten der Leistungen der Grundversicherung einzusparen. Die Einsparun-
gen sollen durch das Beseitigen von Fehlanreizen und Inef� zienzen erreicht werden. 
Es soll ausdrücklich nicht bei medizinisch notwendigen und sinnvollen Leistungen 
gespart werden. 

Quelle: Eidgenössisches Departement des Innern EDI
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Editorische Notiz 
(Schreib weise männlich/
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass  – 
aus Gründen der Lesbarkeit – auf  
eine  durchgängige  Nennung der 
männlichen,  weiblichen  und  di-
versen Bezeichnungen verzichtet  
wurde. Selbstverständlich beziehen   
sich alle Texte in gleicher Weise  
auf Männer, Frauen und diverse 
Personen.

Organspende im 
Aufwärtstrend
Mehr Transplantate, weniger Zustimmung.

BERN – Swisstransplant weist in ihrem Jahres-
bericht 2024 den zweithöchsten Wert an ver-
storbenen Organspendern aus. Der Aufwärts-
trend hat sich im ersten Quartal 2025 mit 
einem neuen Höchstwert an transplantierten 
Organen fortgesetzt. Dies obwohl die Zustim-
mungsrate in den Angehörigengesprächen wei-
ter sinkt.

Vom 1. Januar bis 31. März 2025 haben in 
der Schweiz 52 Personen ihre Organe nach 
dem Tod gespendet. Im Vergleich zum Vor-
quartal sind das 16 Prozent mehr. Noch nie 
wurden in der Schweiz in einem Quartal so 
viele Spendeorgane transplantiert, nämlich 169, 
37 Prozent mehr als im Vorquartal.

Sinkende Zustimmung 
der Angehörigen

«Die hohe Transplantationsrate ist auf die 
Professionalität aller involvierten Fachpersonen 
in den fünf Schweizer Organspendenetzwerken 
zurückzuführen», betont PD Dr. Franz Immer, 

Direktor von Swisstransplant. Die Anzahl der 
geführten Angehörigengespräche ist auf hohem
Niveau stabil. In 87 Prozent der Todesfälle, bei 
denen eine Organspende infrage kam, fand 

2024 auch ein Gespräch mit den Angehörigen 
statt. Jedoch sinkt die Zustimmung zur Organ-
spende in den Angehörigengesprächen: In 2024 
kam es nur gerade in 38 Prozent der Gespräche 

zu einer Zustimmung zur Organspende, was 
ein Rückgang um 4 Prozentpunkte zum Vorjahr 
bedeutet. «In mehr als der Hälfte der Gespräche 
ist der Wunsch der verstorbenen Person den 

Angehörigen unbekannt. In diesen 
Situationen liegt die Ablehnungs-
rate heute bei über 80 Prozent. Die 
Einführung der Widerspruchsrege-
lung entlastet die Angehörigen und 
wird die Zustimmungsrate erhöhen», 
so Immer. Der Bund schafft ein neues 
elektronisches Register, in dem man 
künftig eintragen kann, ob man nach 
dem Tod Organe und Gewebe spen-
den möchte oder nicht. Gemäss 
Bund ist geplant, das Organ- und 
Gewebespenderegister 2026 im Lauf 
des Jahrs einzuführen. Sechs Mo-

nate später soll dann die Widerspruchsrege-
lung in Kraft treten. 

Quelle: Swisstransplant

«Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen»
Schritte zur Entlastung der Grundversicherung.

Neue Heilmittel-
plattform
Bundesrat passt Verordnung an.

BERN – Die wirtschaftliche Landesversorgung 
(WL) hat am 1. Juli 2025 ihre neue Heilmittel-
plattform in Betrieb genommen. Als Vorberei-
tung hat der Bundesrat am 28. Mai 2025 die 
Anpassungen der Verordnung über die Melde-
stelle für lebenswichtige Humanarzneimittel 
gutgeheissen. Diese Anpassungen sind ins-
besondere notwendig, um die Anforderungen 
des Datenschutzrechts zu erfüllen.

Bei der neuen Heilmittelplattform erfolgen 
sämtliche Meldungen zu Versorgungsengpässen 
und Lieferunterbrüchen lebenswichtiger Wirk-
stoffe ausschliesslich elektronisch. 

Das IT-System dieser neuen Heilmittelplatt-
form erforderte eine Aktualisierung der Be-
stimmungen, insbesondere zur Datenbearbei-
tung und -bekanntgabe. Die nun angepasste 
Verordnung enthält daher unter anderem Be-
stimmungen zur fortan ausschliesslich elek-
tronischen Meldung sowie zu den Modalitäten 
für den Zugriff auf und die Bekanntgabe von 
Daten.

Meldestelle für lebenswichtige 
Humanarzneimittel

Versorgungsengpässe oder Lieferunter-
brüche bei Wirkstoffen, die im Anhang der 
Verordnung über die Meldestelle für lebens-
wichtige Humanarzneimittel aufgeführt sind, 
müssen der Meldestelle der wirtschaftlichen 
Landesversorgung gemeldet werden. Wer diese 
Wirkstoffe herstellt oder vertreibt (Zulassungs-
inhaberin), muss auch informieren, wie lange 
die Versorgung gestört sein wird und ob es bis 
dahin alternative Humanarzneimittel gibt.

Die Meldestelle publiziert ihre jeweils aktu-
alisierten Listen zur Versorgungssituation bei 
lebenswichtigen Humanarzneimitteln und Impf-
stoffen auf der Homepage des Bundesamts für 
wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). 

Quelle: News Service Bund
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Die hohe Transplantationsrate 
ist auf die Professionalität aller 
involvierten Fachpersonen in 
den fünf Schweizer Organspende-
netzwerken zurückzuführen.
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Ziel des runden Tisches ist es, neue kurz- 
und mittelfristig umsetzbare Massnahmen zu 
entwickeln, um den Anstieg der Gesundheits-
kosten zu bremsen.
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